
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/12/18 2002/12/0263
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.2003

Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

DO Wr 1994 §16 Abs1;

DO Wr 1994 §72 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/12/0277 E 24. Jänner 2001 RS 3

Stammrechtssatz

Im Sinne des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. August 2000, Zl 2000/12/0182, wird klargestellt, dass

der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zwar die vorläu;ge Bedeutung des Hinausschiebens der Beendigung

des Dienstverhältnisses bis zur Entscheidung über die Berufung zukommt; der Umstand, dass ein dem Grunde nach

gekündigtes Dienstverhältnis vorliegt, bei dem die Frage der Rechtmäßigkeit der Kündigung noch in Schwebe ist,

verhindert aber das Eintreten der Definitivstellung bloß durch Zeitablauf.
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